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§ 164 VAG 2016 Qualität der Daten
und Anwendung von

Näherungswerten einschließlich
Einzelfallanalysen bei den
versicherungstechnischen

Rückstellungen
 VAG 2016 - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.11.2023

(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen haben über interne Prozesse und Verfahren zu verfügen, um

die Angemessenheit, die Vollständigkeit und die Genauigkeit der bei der Berechnung der versicherungstechnischen

Rückstellungen verwendeten Daten zu gewährleisten.

(2) Verfügen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen nur über ungenügende Daten von angemessener

Qualität, um eine verlässliche versicherungsmathematische Methode auf eine Gruppe oder Untergruppe ihrer

Versicherungs- und Rückversicherungsverp ichtungen oder auf einforderbare Beträge aus

Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften anzuwenden, so können für die Berechnung des besten

Schätzwerts geeignete Näherungswerte einschließlich Einzelfallanalysen verwendet werden.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 164 VAG 2016 Qualität der Daten und Anwendung von Näherungswerten einschließlich Einzelfallanalysen bei den versicherungstechnischen Rückstellungen
	VAG 2016 - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016


